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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich
Die nachstehenden, allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für alle unsere Dienstleitungen verbindlich, wenn
der Besteller sie nicht spätestens bei Vertragsabschluss schriftlich ablehnt. Unser Schweigen auf etwaige vom
Kunden übersandte Geschäftbedingungen gilt nicht als Annahme. Ihrer Geltung wird hiermit ausdrücklich
wiedersprochen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Anerkennung durch uns.

Offerten
Offerten sind 6 Monate gültig, wenn nichts anderes vermerkt ist. Sie müssen schriftlich erfolgen (Mail, Fax, Post)
und bedürfen keiner Unterschrift. Das Gleiche gilt für Ergänzungen, Aenderungen und Nebenabreden.
Im Rahmen einer blossen Auskunft bekanntgegebene Richtpreise gelten nicht als Offerte.

Bestellungen
Bei  Bestellungen, gleich welcher Art,  sind mindestens folgende Punkte anzugeben: Bestell-Nr., Kontaktperson,
Artikelbezeichnung, Artikel-Nr., Zeichnung und Stückzahl.

Unterlagen des Bestellers
Zeichnungen, Qualitätsanforderungen, Messpunkte, Material- und Arbeitsbeschreibungen usw. werden uns vom
Besteller zur Verfügung gestellt und gelten als Weisungen. Fehlen die Unterlagen, sind wir berechtigt,
branchenübliche Ausführung und Qualität zu liefern.
Alle Unterlagen unterstehen der Geheimhaltungspflicht und werden dem Kunden retourniert, oder vernichtet.

Versand
Hat die Ware den Versandort Biberist verlassen, reist sie auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.
Der Empfänger wählt und bezahlt das geeignete Transportmittel resp. die Art und Weise des Versandes der
Ware. Jegliche Gefahr geht mit der Uebergabe an den ersten Spediteur auf den Empfänger über.
Ausgenommen sind Lieferungen durch unseren eigenen Camion.
Frachtkosten, auch für Eilgut oder Express-Sendungen, werden in voller Höhe, unabhängig vom Rechnungswert,
dem Besteller in Rechnung gestellt. Bei Selbstabholung besteht für uns keine Verpflichtung, dem Besteller eine
entsprechende Frachtkostenentschädigung zu gewähren.
Kann die Ware wegen Umständen, die durch uns nicht zu beeinflussen sind (insbesondere höhere Gewalt,
Arbeitskampf u.s.w.), nicht verladen bzw. versandt werden, so wird sie auf Rechnung und Gefahr des Bestellers
gelagert.

Lieferfrist
Die vereinbarte Lieferfrist gilt als verbindlich, sofern die Ware rechtzeitig bei uns eintrifft, d.h. mit Berücksichtigung
der Bearbeitungs-. resp. Durchlaufzeit. Sollte diese nicht eingehalten werden können, wird der Kunde
benachrichtigt mit Begründung des Verzuges. Bei Lieferverzug kann kein Anspruch auf Schadenersatz wegen
verspäteter Erfüllung oder Nichterfüllung gemacht werden. Werden wir von Drittlieferanten unsererseits
mangelhaft beliefert, so entbindet uns das von der Einhaltung jeglicher Lieferfristen, sofern der Kunde uns zu
diesem Lieferanten verpflichtet hat.

Auskünfte, Spezifikationen
Unsere Spezifikationen, Auskünfte, Bearbeitungsmöglichkeiten, technische Beratungen und sonstige Angaben
erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Besteller nicht von ihm obliegenden Prüfungs- und
Untersuchungspflichten. Eine Haftung wird nur auf vertraglicher Grundlage übernommen.

Geistiges Eigentum
Der Besteller erwirbt mit der Lieferung keine Rechte an unserem geistigen Eigentum, wie Patent- und
Urheberrecht, Muster- und Modellrechte oder Markenrechte, sowie von Verfahren und Rezepten.

Qualitätssicherung
Die QS erfolgt nach ISO 9001. In vielen Fällen teileorientiert nach in- und externen Vorschriften, oder nach
vertraglichen Vereinbarungen. Als Los für die Stichprobenprüfung gilt die angelieferte Menge.
Jeder Lieferung wird ein Lieferschein beigelegt, mit mindestens folgenden Angaben: Bestell-Nummer, Artikel-
Bezeichnung, Menge und Datum. Wenn erforderlich, ist pro Packeinheit ein Packzettel vorgesehen, mit allen
nötigen Angaben.
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Mängel / Haftung
Beanstandungen müssen -sofern sie sich nicht auf verborgene Mängel beziehen- unverzüglich, spätestens
innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware, geltend gemacht werden.
Nicht sofort erkennbare Mängel sind uns unverzüglich nach Entdeckung  zu melden, jedoch spätestens drei
Monate nach Rechnungsstellung. Nach Ablauf dieser Frist ist jegliche Mängelrüge ausgeschlossen. Wir haften
nur in der Höhe des Warenwertes, sofern uns eine Grobfahrlässigkeit, die zu unserem Verschulden führt,
nachgewiesen werden kann.

Preise und MWST
Die Preise verstehen sich netto ab Werk, ohne Verpackungs- und Versandkosten, exkl. MWST.
Sämtliche Nebenkosten, wie z. B. für Versand, Transport, Versicherung, Steuern, Abgaben, Gebühren, hat der
Besteller zu tragen. Ist der Preis im voraus nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird die Arbeit nach
Aufwand verrechnet. Ebenso kleinere Losgrössen als angeboten.
Die anzuwendende Währung wird bei der Offertstellung erwähnt.

Zahlungskonditionen
Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen netto, nach Rechnungsdatum zu erfolgen. Andere Zahlungsfristen
und -ziele bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Gefährdung des Zahlungsanspruches und Verzug
Wird unser Zahlungsanspruch dadurch gefährdet, indem sich die Vermögenslage des Bestellers wesentlich
verschlechtert, oder gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, werden folgende Rechte angewendet:
1. Rücktritt von laufenden Verträgen; 2. bei nachfolgenden Bestellungen oder Teillieferungen wird nur gegen eine
Sicherheitsleistung, Vorauszahlung, Bar oder per Nachnahme geliefert.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Falls nicht anderes vereinbart, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien und alle Ansprüche unser
Geschäftssitz. Auf alle Rechtsstreitigkeiten aus, oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist schweizerisches
Recht anwendbar.
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